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Eingegangene Stellungnahmen gem. §§ 3 und 4 Abs. 1 und 2 BauGB 
zur 100. Änderung des Flächennutzungsplanes  
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Stadt Siegen  
Bauleitplanung 
z. Hd. Herrn Stahl 
Rathaus Geisweid 
Lindenplatz 7 
57078 Siegen 
 
 
 
Betriebsbereiche nach Störfall-Verordnung 
Änderung des Flächennutzungsplanes zur Erweiterung des St. Marien 
Krankenhauses 
 
 
Sehr geehrter Herr Stahl, 
 
das Büro HKS hat mich gebeten zu dem genannten Vorhaben aus Sicht 
der Störfall-Verordnung stellen zu nehmen und Ihnen direkt zu 
übersenden. 
 
Das bestehende St. Marien Krankenhaus, sowie die geplante 
Erweiterungsfläche, liegen nach Erkenntnis aus der KABAS-Datenbank 
nicht innerhalb des Achtungsabstandes eines Betriebsbereiches nach 
Störfall-Verordnung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Bossmeyer 
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Universitätsstadt Siegen 

Herrn Philipp Stahl 

Lindenplatz 7 

57078 Siegen 
 

 

 

 

 

Per Mail an: p.stahl@siegen.de 

   

 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 419 „Erweiterung St. Marien-Krankenhaus“ sowie 100. 

Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren 

Stellungnahme gem. § 4 Abs. 2 BauGB  

 

Sehr geehrter Herr Stahl, 

 

die Industrie- und Handelskammer (IHK) Siegen bedankt sich für die Beteiligung am Planverfahren 

und die Zusendung der Planungsunterlagen. Ziel der vorliegenden Bauleitplanungen ist es, die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des St. Marien-Krankenhauses zu 

schaffen. 

 

Die Rolle der IHK Siegen im Planungsprozess  

Die IHK Siegen ist als Trägerin öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren zu beteiligen. Im 

Rahmen der Aufstellung der Bauleitpläne werden öffentliche und private Belange gegeneinander 

und untereinander abgewogen. Die IHK Siegen vertritt dabei das gesamtwirtschaftliche Interesse, 

indem sie in den Stellungnahmen auf die Sicherung der Belange der Wirtschaft, wie Entwicklung 

einer wirtschaftsfreundlichen Infrastruktur und die Vorhaltung ausreichend großer Gewerbeflächen 

achtet.  

 

Einschätzung und Bewertung der vorliegenden Bauleitplanungen durch die  

IHK Siegen 

Die IHK Siegen hat gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 419 „Erweiterung St. Marien-

Krankenhaus“ als auch gegen die 100. Änderung des FNPs keine Bedenken. Die Verbesserung der 

medizinischen Versorgung in Siegen und in der Region ist zu begrüßen, denn für die Standortwahl 

von Fachkräften spielt eine gute medizinische Versorgung eine wichtige Rolle und stellt einen 

wichtigen Standortfaktor dar.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 
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 

Kreis 
Siegen-Wittgenstein 
Der Landrat 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11. Mai 2015 
 

 15. April 2021 
 
 
100. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Siegen, 
Bereich "Erweiterung St. Marien-Krankenhaus" 
Beteiligung des Kreises Siegen-Wittgenstein als Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unter Bezug auf Ihr Schreiben vom 12.03.21 wird zu der oben ge-
nannten städtebaulichen Maßnahme als 

Untere Wasserbehörde 
Untere Abfallwirtschaftsbehörde 
Untere Bodenschutzbehörde 
Untere Naturschutzbehörde 
Fachgebiet Immissionsschutz 

wie folgt Stellung genommen: 
 
1. Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde 

Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde bestehen keine Be-
denken gegen die beschriebene Änderung des Flächennut-
zungsplanes. Anregungen und Hinweise werden nicht gege-
ben.  
 
 

2. Stellungnahme der Unteren Abfallwirtschafts- und Boden-
schutzbehörde 

Die seitens der Stadt Siegen zur Verfügung gestellten Unter-
lagen wurden zur Kenntnis genommen. Anregungen und Hin-
weise werden von hier nicht gegeben. 
 
 

3. Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde 

Gegenüber der vorgesehenen Änderung des FNP werden 
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keine Einwände erhoben. 
Jedoch wird festgestellt, dass sowohl der Umweltbericht als auch die Begründung hinsichtlich 
des Artenschutzes wie folgt teilwiese widersprüchliche Ausführungen enthalten. 

1. Der Umweltbericht als Teil II der Begründung stellt fest, dass der untersuchungs-relevante 
Änderungsbereich einen bedeutsamen städtischen Lebensraum insbesondere für die Fle-
dermausarten Zwergfledermaus und Großer Abendsegler darstellt (vgl. Ziff. 3.1 / S. 14 / 3. 
Abs.). Zudem wird hinsichtlich der Vegetationsstrukturen der Verlust von Bäumen mittleren 
bis starken Baumholzalters als erheblich eingeschätzt (vgl. Ziff. 3.1 / S. 15 / 2. Abs.). 
Dennoch wird jedoch zugleich festgestellt, dass das Plangebiet insgesamt nur eine gerin-
ge bis mittlere Bedeutung für das Schutzgut Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt habe 
(vgl. Ziff. 3.1 / S. 14 / 4. Abs.).  

2. Auf die widersprüchlichen Inhalte des Umweltberichtes aufbauend stellt Teil I der Begrün-
dung (Allgemeiner Teil) wiederum ebenfalls fest, dass keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen der zu betrachtenden Schutzgüter zu erwarten seien. „Lediglich“ bezüglich des 
Schutzgutes Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt komme es „zu teilweise erheblichen 
Umweltauswirkungen“ (vgl. Ziff. 4.1 / S. 12 / 4. Abs.). 
Neben dem folglich auch hier vorliegenden Widerspruch in sich wird zudem eine evtl. 
Nachrangigkeit u.a. des Schutzgutes „Tiere“ gegenüber anderen ebenfalls schützenswer-
ten Belangen suggeriert, welches jedoch vor dem Hintergrund, dass der bundesgesetzli-
che Artenschutz einer planerischen Abwägung nicht zugänglich und mit einer entspre-
chenden Gewichtung zu betrachten ist, nicht zutrifft.    

Im weiteren verbindlichen Bauleitplanverfahren zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
419 „Erweiterung St. Marien-Krankenhaus“ bedürfen die vorgenannten Unstimmigkeiten einer 
Überarbeitung.    
 
 

4. Stellungnahme des Fachgebietes Immissionsschutz 

Zur 100. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Siegen, Bereich „Erweiterung St. 
Marien- Krankenhaus“ wegen Umwidmung von Flächen für den Gemeinbedarf bzw. Mischbau-
flächen in "Sondergebiet Klinik" sowie "WA-Fläche" in "Urbanes Gebiet" wird aus der Sicht des 
Immissionsschutzes keine Anregung vorgebracht. 

Hinweis: Es wird empfohlen, hinsichtlich möglicher Betroffenheiten im Zusammenhang mit 
Störfall-Verordnung und größeren Betrieben als Emittenten luftverunreinigender Stoffe (hier: 2 
Standorte der Fa. Gontermann-Peipers) auch das Immissionsschutzdezernat der Bezirksregie-
rung Arnsberg zu beteiligen. Ausschließlich dort – und somit bei der zuständigen Behörde – 
liegen zu diesen Aspekten Informationen vor. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
 
 
 
 

Dieter Niwar 
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